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BEGRÜNDUNG 

1. KONTEXT DES DELEGIERTEN RECHTSAKTS 

Die Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 über 
die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG 
und 2009/65/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010 (AIFM-
Richtlinie)1 enthält Bestimmungen, die es Verwaltern alternativer Investmentfonds (AIFM) 
ermöglichen, Anteile der von ihnen verwalteten alternativen Investmentfonds (AIF) in den 
Aufnahmemitgliedstaaten zu vertreiben.  

Die Richtlinie ermöglicht es AIFM auch, ihre Tätigkeiten im Rahmen der Niederlassungs- 
und/oder Dienstleistungsfreiheit in Aufnahmemitgliedstaaten auszuüben.  

Die AIFM-Richtlinie enthält Bestimmungen, mit denen die Europäische Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde (ESMA) beauftragt wird, Entwürfe technischer Regulierungsstandards 
und Entwürfe technischer Durchführungsstandards für den Informationsaustausch und die 
damit zusammenhängende Kommunikation zwischen den zuständigen Behörden 
auszuarbeiten, um ein einheitliches Vorgehen zu fördern und die Übermittlung von 
Anzeigeschreiben für den grenzüberschreitenden Vertrieb und die grenzüberschreitende 
Verwaltung von alternativen Investmentfonds in der gesamten EU zu vereinheitlichen. In 
diesen technischen Regulierungs- und Durchführungsstandards sollten die bereitzustellenden 
Angaben wie auch Inhalt und Format der Anzeigeschreiben festgelegt werden, die AIFM den 
zuständigen nationalen Behörden übermitteln, wenn sie grenzüberschreitende Vertriebs- oder 
Verwaltungstätigkeiten auszuüben und Dienstleistungen in Aufnahmemitgliedstaaten zu 
erbringen beabsichtigen. In den technischen Regulierungs- und Durchführungsstandards sollte 
auch das Verfahren für die Übermittlung der Anzeigeunterlagen durch die zuständige 
nationale Behörde des Herkunftsmitgliedstaats an die zuständigen Behörden der 
Aufnahmemitgliedstaaten, in denen diese Tätigkeiten geplant sind, präzisiert werden. 

2. KONSULTATIONEN VOR ERLASS DES RECHTSAKTS 

Am 17. Mai 2022 veröffentlichte die ESMA ein Konsultationspapier zu den vorgeschlagenen 
Entwürfen technischer Regulierungs- und Durchführungsstandards. Die öffentliche 
Konsultation endete am 9. September 2022.  

Die ESMA erhielt acht Antworten, davon sechs von Vermögensverwaltern und ihren 
Verbänden, eine von einer unabhängigen Beratungsfirma und eine von einer öffentlichen 
Stelle. Im Grundsatz wurde der Entwurf von den Konsultationsteilnehmern begrüßt. Einige 
Befragte schlugen inhaltliche Änderungen an den Formularen vor. Die Befragten äußerten 
sich zu den potenziellen Kosten dieser Vereinheitlichung und zu den regelmäßig 
vorzunehmenden Aktualisierungen. Ein weiteres Anliegen waren die Unterschiede bei den 
Kommunikationskanälen, die die jeweils zuständigen nationalen Behörden 
Vermögensverwaltern anbieten. Die ausführlichen Antworten und die Rückmeldung der 
ESMA sind im Abschnitt zu Rückmeldungen des Abschlussberichts der ESMA über die 
Entwürfe technischer Standards für Anzeigeschreiben für den grenzüberschreitenden Vertrieb 
und die grenzüberschreitende Verwaltung von AIF und OGAW zu finden, der (in englischer 
Sprache) auf der Website der ESMA2 abrufbar ist. 

                                                 
1 ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 1. 
2 ESMA-Dokumentennummer: ESMA 34-45-1648 vom 15. Dezember 2022. 
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3. RECHTLICHE ASPEKTE DES DELEGIERTEN RECHTSAKTS 

Die Verpflichtung der Kommission, für Vertriebsmitteilungen Maßnahmen der Stufe 2 
(delegierte Rechtsakte) zu erlassen, erwächst aus Artikel 4 der Verordnung (EU) 2019/1156 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Erleichterung des 
grenzüberschreitenden Vertriebs von Organismen für gemeinsame Anlagen und zur Änderung 
der Verordnungen (EU) Nr. 345/2013, (EU) Nr. 346/2013 und (EU) Nr. 1286/2014 
(Verordnung über den grenzüberschreitenden Vertrieb von Investmentfonds). Diese sollte in 
Verbindung mit der Richtlinie 2019/1160 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Juni 2019 zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG und 2011/61/EU im Hinblick auf den 
grenzüberschreitenden Vertrieb von Organismen für gemeinsame Anlagen (Richtlinie über 
den grenzüberschreitenden Vertrieb von Investmentfonds) gelesen werden, bei der es sich um 
eine Änderungsrichtlinie sowohl in Bezug auf die Richtlinie über Organismen für 
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW-Richtlinie3) als auch die Richtlinie über die 
Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM-Richtlinie) handelt. Beide Rechtstexte regeln 
die gleichen Verfahren für grenzüberschreitende Anzeige- und Widerrufsschreiben durch 
Verwaltungsgesellschaften beziehungsweise durch AIFM.  

Die Befugnis zum Erlass weiterer technischer Regulierungsstandards wird in der AIFM-
Richtlinie4 und nicht in der Richtlinie über den grenzüberschreitenden Vertrieb von 
Investmentfonds selbst übertragen. Die in dieser delegierten Verordnung dargelegten 
Anzeigeverfahren für OGAW- oder AIF-Produkte sollen so eng wie möglich aufeinander 
abgestimmt werden, um eine schnelle und einheitliche Kommunikation zwischen den 
zuständigen nationalen Behörden zu gewährleisten. Da die Befugnisse für die technischen 
Regulierungsstandards nicht in einem einzigen Rechtsakt der Stufe 1 zusammengefasst, 
sondern in zwei verschiedene Richtlinien aufgeteilt wurden, ist es jedoch aus rechtlicher Sicht 
nicht ratsam, die entsprechenden Vorschriften in ein und demselben technischen 
Regulierungsstandard zusammenzufassen. Anders als ursprünglich von der ESMA 
vorgeschlagen, wird die Kommission daher zwei getrennte Pakete technischer Regulierungs- 
und Durchführungsstandards auf der Grundlage der AIFM-Richtlinie beziehungsweise der 
OGAW-Richtlinie erstellen. 

 

  

                                                 
3 Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung 

der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in 
Wertpapieren (ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 32). 

4 Artikel 33 Absatz 7 der AIFM-Richtlinie. 
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DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION 

vom 15.12.2023 

zur Ergänzung der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Angaben, die zu den 

grenzüberschreitenden Tätigkeiten von Verwaltern alternativer 
Investmentfonds (AIFM) zu übermitteln sind 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
8. Juni 2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der 
Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und 
(EU) Nr. 1095/2010, insbesondere auf Artikel 33 Absatz 7 Unterabsatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Umfang und Inhalt der den zuständigen Behörden gemäß Artikel 33 Absätze 2 und 3 
der Richtlinie 2011/61/EU zu übermittelnden Angaben unterscheiden sich je nach 
Zweck und Form der Mitteilung. Daher sollte für jede Art von Mitteilung festgelegt 
werden, welche Angaben von Verwaltern alternativer Investmentfonds (AIFM) zu 
übermitteln sind. 

(2) Damit die zuständigen Behörden jederzeit über die Tätigkeiten von AIFM informiert 
sind und ihre Aufsichtsbefugnisse ordnungsgemäß ausüben können, sollten sie über 
alle Änderungen der mitgeteilten Angaben unterrichtet werden. Dies schließt den 
Entzug, den Widerruf oder die Änderung der einem AIFM ursprünglich erteilten 
Zulassung ein. 

(3) Den zuständigen Behörden sollten Angaben zu den für die Geschäftsführung der 
Zweigniederlassung verantwortlichen Personen und deren Kontaktdaten übermittelt 
werden. Eine Person sollte als für die Geschäftsführung der Zweigniederlassung 
verantwortlich angesehen werden, wenn sie befugt ist, die Strategie, die Ziele und die 
allgemeine Ausrichtung der Zweigniederlassung festzulegen oder die Geschäfte der 
Zweigniederlassung tatsächlich zu führen, oder wenn sie in leitender Funktion für die 
laufenden Geschäfte der Zweigniederlassung verantwortlich ist. Damit keine Lücken 
entstehen, sollten für alle Tätigkeitsbereiche, Geschäftsfelder und Leitungsfunktionen 
der Zweigniederlassung die jeweiligen Führungspersonen angegeben werden. 

(4) Die Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) und die Rechtsträgerkennung (LEI) 
des alternativen Investmentfonds (AIF) sind äußerst wichtig, um eine eindeutige 
elektronische Identifizierung des alternativen Investmentfonds zu ermöglichen. In 
dieser Verordnung ist daher eine Mitteilungspflicht für die ISIN und die LEI 
vorgesehen, sofern diese dem AIF zugewiesen wurden und somit vorhanden sind. 

(5) Diese Verordnung beruht auf dem Entwurf technischer Regulierungsstandards, der der 
Kommission von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde vorgelegt 
wurde. 
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(6) Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde hat zu diesem Entwurf 
öffentliche Konsultationen durchgeführt, die damit verbundenen potenziellen Kosten- 
und Nutzeffekte analysiert und die Stellungnahme der nach Artikel 37 der Verordnung 
(EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates5 eingesetzten 
Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte eingeholt. 

(7) Die Bestimmungen der vorliegenden Verordnung sind eng miteinander verknüpft, da sie 
Form und Inhalt der Informationen betreffen, die zwischen den AIFM und den 
zuständigen nationalen Behörden der Herkunfts- und Aufnahmemitgliedstaaten, in denen 
der AIFM grenzüberschreitende Dienstleistungen erbringen will, auszutauschen sind. Um 
die Stimmigkeit zwischen diesen Bestimmungen, die gleichzeitig in Kraft treten sollten, 
zu gewährleisten und sowohl AIFM als auch den zuständigen nationalen Behörden einen 
umfassenden Überblick darüber und den Zugang dazu zu erleichtern, sollten alle diese 
Bestimmungen in einer einzigen Verordnung zusammengefasst werden. 

(8) Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die mit 
der Charta der Grundrechte der Europäischen Union anerkannt wurden, insbesondere 
dem Recht auf Schutz personenbezogener Daten. Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten im Rahmen dieser Verordnung erfolgt im Einklang mit der Verordnung 
(EU) 2016/6796. 

(9) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 42 der Verordnung 
(EU) 2018/17257 angehört und hat am 10.10.2023 eine Stellungnahme abgegeben. 

(10) Damit sich die AIFM und die zuständigen Behörden an die neuen Anforderungen dieser 
Verordnung anpassen können, sollte deren Geltungsbeginn verschoben werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Übermittlung von Angaben gemäß Artikel 33 Absatz 2 der Richtlinie 2011/61/EU 

(1) Die von AIFM gemäß Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie 2011/61/EU zu 
übermittelnden Angaben müssen alle folgenden Informationen enthalten: 

a) den Namen, die Anschrift, die Rechtsträgerkennung und die Kontaktdaten des 
AIFM; 

b) den Namen und die Kontaktdaten der Abteilung oder Kontaktstelle des AIFM, die 
für den Informationsaustausch mit der zuständigen Behörde seines 
Herkunftsmitgliedstaats zuständig ist. 

                                                 
5 Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 

zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des 
Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84). 

6 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1). 

7 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und 
sonstigen Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 
und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 39). 
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(2) Die von AIFM gemäß Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 2011/61/EU zu 
übermittelnden Angaben müssen alle folgenden Informationen enthalten: 

a) die in Anhang I der Richtlinie 2011/61/EU aufgeführten besonderen Tätigkeiten 
im Rahmen der kollektiven Portfolioverwaltung und die in Artikel 6 Absatz 4 der 
genannten Richtlinie aufgeführten besonderen Dienstleistungen, die erbracht 
werden sollen; 

b) die Geschäftsstrategie des AIFM im Aufnahmemitgliedstaat, insbesondere die 
Kategorien der anvisierten Kunden und Anleger, mit denen im 
Aufnahmemitgliedstaat Geschäfte gemacht werden sollen, und wie die Geschäfte 
des AIFM mit diesen Anlegern aussehen werden; 

c) eine Übersicht über die Kontrollen bei Übertragungsvereinbarungen, die in 
Verbindung mit den Tätigkeiten im Aufnahmemitgliedstaat mit Dritten 
geschlossen werden; 

d) Angaben zu den AIF, die der AIFM im Aufnahmemitgliedstaat zu verwalten 
beabsichtigt, einschließlich aller folgenden Angaben: 

a) Name, Herkunftsmitgliedstaat, Rechtsform, Anlagestrategie und 
gegebenenfalls Laufzeit des AIF; 

b) nationale Kennnummer, Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) 
und Rechtsträgerkennung (LEI) des AIF, sofern vorhanden; 

c) im Falle von Master-Feeder-Strukturen den Namen des Master-AIF und, 
sofern vorhanden, seine Rechtsträgerkennung sowie, falls der AIFM des 
Master-AIF nicht gleichzeitig auch der AIFM des zu verwaltenden AIF 
ist, den AIFM des Master-Fonds, seinen Herkunftsmitgliedstaat und, 
sofern vorhanden, seine Rechtsträgerkennung.  

Artikel 2 

Übermittlung von Angaben gemäß Artikel 33 Absatz 3 der Richtlinie 2011/61/EU 

(1) Die gemäß Artikel 33 Absatz 3 Buchstabe b der Richtlinie 2011/61/EU von AIFM zu 
übermittelnden Angaben umfassen den Namen, die Anschrift und, sofern vorhanden, 
die nationalen Kennnummern und die Kontaktdaten der Abteilung oder Kontaktstelle 
der Zweigniederlassung, die für den Informationsaustausch mit den zuständigen 
Behörden des Herkunftsmitgliedstaats des AIFM oder mit den zuständigen Behörden 
des Mitgliedstaats, in dem die Zweigniederlassung ansässig ist, zuständig ist. 

(2) Die gemäß Artikel 33 Absatz 3 Buchstabe c der Richtlinie 2011/61/EU von AIFM zur 
Geschäftsführung der Zweigniederlassung zu übermittelnden Angaben müssen den 
Namen, die Funktion, die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer der Personen 
enthalten, die in der Zweigniederlassung in einer leitenden Position 
Schlüsselfunktionen wahrnehmen. 

(3) Die gemäß Artikel 33 Absatz 3 Buchstabe a der Richtlinie 2011/61/EU von AIFM zur 
Organisationsstruktur der Zweigniederlassung zu übermittelnden Angaben müssen alle 
folgenden Informationen enthalten: 

a) ob der AIFM einer Gruppe angehört; 

b) eine Erläuterung, wie die Zweigniederlassung zur Strategie des AIFM oder seiner 
Gruppe beitragen wird; 
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c) die folgenden Informationen über die Organisation der Zweigniederlassung: 

a) die funktionellen, geografischen und gesetzlich vorgeschriebenen 
Berichtswege; 

b) eine Beschreibung, wie sich die Zweigniederlassung in die 
Unternehmensstruktur des AIFM oder, wenn dieser einer Gruppe angehört, 
in die Unternehmensstruktur der Gruppe einfügt; 

c) die Bestimmungen für die Berichterstattung der Zweigniederlassung an den 
AIFM; 

d) eine Beschreibung des von dem AIFM auf Ebene der Zweigniederlassung 
gemäß Artikel 45 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 der 
Kommission8 eingerichteten Risikomess- und -managementverfahrens; 

d) eine Übersicht über die Systeme und Kontrollen, die eingerichtet werden, 
einschließlich aller folgenden Punkte: 

a) eingerichtete Verfahren und Personal- und Sachausstattung zur Einhaltung 
der vom Aufnahmemitgliedstaat des AIFM gemäß den Artikeln 12 und 14 
der Richtlinie 2011/61/EU erlassenen Regeln; 

b) eingerichtete Verfahren und Personal- und Sachausstattung zur Erfüllung 
der in der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des 
Rates9 festgelegten Verpflichtungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung; 

c) Kontrollen bei Übertragungsvereinbarungen, die in Verbindung mit den 
Tätigkeiten der Zweigniederlassung mit Dritten geschlossen werden; 

e) Ergebnis- und Zahlungsstromprognosen für die ersten 36 Monate. 

Artikel 3 

Mitteilung von Änderungen der gemäß Artikel 33 Absätze 2, 3 und 6 der Richtlinie 
2011/61/EU übermittelten Angaben oder vorgelegten Informationen 

(1) AIFM unterrichten die betreffenden zuständigen Behörden ihres Herkunftsmitgliedstaats 
über alle Änderungen der in den Artikeln 1 und 2 genannten Angaben. 

(2) Sie informieren die zuständigen Behörden ihres Herkunftsmitgliedstaats über die 
geplante Einstellung des Geschäftsbetriebs einer in einem anderen Mitgliedstaat 
errichteten Zweigniederlassung und übermitteln diesen zuständigen Behörden alle 
folgenden Informationen: 

                                                 
8 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 231/2013 der Kommission vom 19. Dezember 2012 zur Ergänzung der 

Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Ausnahmen, die 
Bedingungen für die Ausübung der Tätigkeit, Verwahrstellen, Hebelfinanzierung, Transparenz und 
Beaufsichtigung (ABl. L 83 vom 22.3.2013, S. 1). 

9 Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur 
Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73). 
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a) den Namen, die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer der Person(en), die für 
das Verfahren zur Einstellung des Geschäftsbetriebs der Zweigniederlassung 
verantwortlich ist/sind; 

b) den Zeitplan für die vorgesehene Einstellung; 

c) Einzelheiten und vorgeschlagene Verfahren zur Abwicklung des 
Geschäftsbetriebs, einschließlich Angaben dazu, wie die Anlegerinteressen 
geschützt, Beschwerden beigelegt und etwaige ausstehende Verbindlichkeiten 
beglichen werden sollen. 

Artikel 4 

Inkrafttreten und Anwendung 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung gilt ab dem ...[Amt für Veröffentlichungen: bitte Datum einfügen = 
3 Monate nach der Veröffentlichung im Amtsblatt]. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 15.12.2023 

 Für die Kommission 

 Die Präsidentin 

 Ursula VON DER LEYEN 
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